
 Salzgitter fördert im Rahmen der 
Förderperiode 2007 bis 2013 mit 
Unterstützung durch die EU Unter-
nehmen, die in Salzgitter investie-
ren, mit Zuschüssen bis zu 100.000 
Euro. Besonders profitieren können 
von dieser Förderung kleine bzw. 
mittlere Unternehmen (KMU), die 
zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. 

Kleinunternehmen können dabei 
bis zu 15% der förderfähigen In-
vestitionen über diesen Zuschuss 
finanzieren. Bei Interesse kann der 
Zuschussbetrag noch um weitere 
5% mittels einer so genannten 
Typisch-Stillen Beteiligung aufge-
stockt werden, einem bewährten 
Instrument zur Stärkung der Eigen-
kapitalquote von Unternehmen  
(siehe WIS-Info „Beteiligungsförde-
rung“). Damit lässt sich zukünftig in 
Salzgitter über Zuschuss und Stille 
Beteiligung eine Eigenkapitalförde-
rung von bis zu 20% realisieren. 
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Fördergrundsätze

Erste Säule der Eigenkapitalförderung in Salzgitter

Oberster Grundsatz für die Förde-
rung ist, dass zum Zeitpunkt der 
Antragstellung noch nicht mit dem 
zu fördernden Investitionsvorhaben 
begonnen wurde! Damit die Mög-
lichkeit einer Förderung erhalten 
bleibt, ist zuvor die Bestätigung der 
grundsätzlichen Förderfähigkeit 
durch die WIS GmbH einzuholen.

Wer wird gefördert?
Gewerbliche Unternehmen aus 
Industrie, Handwerk, Handel, Bau-, 
Verkehrs-, Beherbergungs- und
 Dienstleistungsgewerbe mit Sitz 
der Betriebsstätte in Salzgitter 
oder der Absicht, eine Betriebs-
stätte in Salzgitter zu errichten.

Vor allem arbeitsplatzschaffende 
(auch immaterielle) Investitionen 
ins Sachanlagevermögen in Verbin-
dung mit folgenden Vorhaben:   

Was wird gefördert?

Errichtung einer Betriebsstätte
Erweiterung einer Betriebsstätte
Verlagerung einer Betriebsstätte
Erwerb einer von Stilllegung bedroh-
ten / stillgelegten Betriebsstätte
Änderung von Produktionsver-
fahren bzw. Produktpalette
Investitionen, zur Verbesserung 
der Umwelt- und Energiebilanz Foto: Photocase.com © C-Promo.de

Bestimmte Arten von Vorhaben sind 
europarechtlich ausgeschlossen. 
Dazu zählen z. B. die Anschaffung 
von Verkehrs- und Transportmitteln, 
die Produktion von Agrarprodukten 
oder Unternehmen in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten.
Im Zweifelsfall sollten Sie frühzei-
tig Kontakt mit uns aufnehmen 
um Fehlplanungen zu vermeiden.
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Außerdem so genannte nicht-inve-
stive Maßnahmen, sofern sie eine 
Investition vorbereiten (Marketing- 
und Vertriebskonzepte; erstmalige 
Aufstellung von Umweltmanage-
mentsystemen; Konzepte für betrieb-
liches Energiemanagement, etc.).

WIS, eine Gesellschaft der Stadt

Sponsoren der WIS GmbH



Serviceangebot
Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbei-
ter in allen Fragen rund um dieses 
Investitionsförderprogramm zur 
Verfügung und beraten Sie von den 
ersten Vorüberlegungen bis zur An-
tragsbegleitung. Sprechen Sie uns an. 
Gerne nehmen wir uns Zeit, um Ihren 
individuellen Einzelfall mit Ihnen zu 
erörtern. Eine frühzeitige Inanspruch-
nahme unseres Beratungsangebotes 
hilft Ihnen, Fehlplanungen zu vermei-
den!

Unser

Kontakt

Wirtschafts- und Innovations-
förderung Salzgitter GmbH

Windmühlenbergstr. 20
38259 Salzgitter

Telefon: 0 53 41 / 900 99 0
Internet: www.wis-salzgitter.de
Email: info@wis-salzgitter.de

Ihre Ansprechpartner

Juliane Stockhammer
Telefon: 0 53 41 / 900 99 20
Email: juliane.stockhammer@
             wis-salzgitter.de

Wie wird die Förderung beantragt? 

Schritt 2: Einstiegsberatung mit
Vorprüfung der Förderfähigkeit auf
Basis eines vorläufigen Investitions-
und Finanzierungsplans

Schritt 1: Kontaktaufnahme

Schritt 3: Bei Förderfähigkeit:
Erstellen und Einreichen der 
Antragsunterlagen
(Formulare stellt die WIS bereit)

Unternehmen WIS GmbH

Schritt 4: Eingangsbestätigung,
ggf. mit Genehmigung des 
vorzeitigen Maßnahmenbeginns

Schritt 5: Antragsbearbeitung und 
-bewertung; Einbringung der 
Anträge in das periodisch tagende
Bewilligungsgremium

ggf.: Sicherstellung der Gesamt-
finanzierung mit der Hausbank 
auf Basis des Bewilligungs-
bescheides

ggf.: Beginn der 
Maßnahme ohne
Verlust der 
Förderchance

Schritt 7: Durchführung des
Investitionsvorhabens

Schritt 8: Vorlage von 
Verwendungsnachweisen nach 
Abschluss der Investition Schritt 9: Prüfung der

Verwendungsnachweise und
Auszahlung des Förderbetrages

Schritt 10: Kontrolle der Einhaltung
aller sonstigen Förderbedingungen
(Beschäftigungsziel etc.)

Schritt 6: Rechtsverbindlicher
Bewilligungsbescheid 
(oder Ablehnung)

Welche Unterlagen sind 
für die Antragstellung 
erforderlich?

•	 vorläufiger Investitions- und 
    Finanzierungsplan 

im Rahmen der 
Kontaktaufnahme (Schritt 1)

•  Antragsformular
•	 Erklärung zum Maßnahmenbeginn
•	 Beschreibung und Begründung 
    des Investitionsvorhabens
•	 Jahresabschlüsse der letzten 2 Ge-
    schäftsjahre bzw. Umsatz-, 
    Ergebnis-,  Liquiditätsplanung 
    bei Gründung
•	 Aktuelle BWA
•	 Handelsregisterauszug /
    Gewerbeanmeldung
•  Ggf. KMU-Prüfschema
•  Ggf. Übersichts- / Lageplan

bei Antragstellung (Schritt 3)

•	 Gesamtfinanzierungsbestätigung 
    der Hausbank des Antragstellers 

während der Durchführung 
(Schritt 8)

Ablaufschema

Matthias Grüne
Telefon: 0 53 41 / 900 99 70
Email: matthias.gruene@
             wis-salzgitter.de

Wie wird gefördert?
Projektbezogener, nicht rück-
zahlbarer Zuschuss (An-
teilsfinanzierung ) 
Förderhöchstsätze je nach Unter-
nehmensgröße: 15 % bei kleinen, 
7,5 % bei mittleren bzw. 3,75 % 
bei großen Unternehmen
Förderbetrag im Einzelfall 
maximal 100.000 Euro 

•

•	

•	
	


